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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dkfm. I10na Graenitz, Paul Kiss, Christine Heindl. Dr. Heide Schmidt 

und Genossen 

an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 

betreffend Döllersheimer Ländchen 

Unter der Herrschaft des NS-Regimes wurde in der Zeit von 1938 bis 1941 im Gebiet um 

Döllersheim, dem sogenannten "Döllersheimer Ländchen" im Waldviertel. ein riesiger 

Truppenübungsplatz geschaffen. Dieser nunmehrige "TÜPI Allentsteig" umfaßte 23.500 ha 

Grund und Boden, zu seiner Errichtung wurden 27 Ortschaften zur Gänze und weitere 28 Orte 

teilweise entsiedelt. 

Die Rechtsgrundlage für diese Ab- und Aussiedlung bildete das nazideutsche "Gesetz über die 

Landbeschaffung für Zwecke der Wehrmacht" vom 29.3.1935, GBIÖ 313/38. Nach den 

Bestimmungen dieses Gesetzes hatte der Grunderwerb durch freie Vereinbarung oder 

Enteignung zu erfolgen. in jedem Fall war die "angemessene Entschädigung in Land oder in 

Geld" vorgeschrieben. Tatsächlich wurden aber nicht alle Aussiedler aus dem "Döllersheimer 

Ländchen" entschädigt, und zwar aus unterschiedlichen Gründen: 

Soferne ein Erbhof aufgegeben werden mußte, hatte die Entschädigung in Land zu erfolgen; 

war dies nicht möglich. war der Kaufpreis oder die Entschädigung zur Berücksichtigung der 

Anerben auf ein Sperrkonto zu legen und war damit der freien Verfügung entzogen. Durch die 

Währungsreform verlor diese Entschädigung völlig an Wert, ohne daß der Ausgesiedelte 

etwas dagegen unternehmen konnte. 

Weiters entsprachen in der letzten Phase der Absiedlung (1941) die Ablösen, die von der 

Deutschen Ansiedlungsgesellschaft zu bezahlen waren, nur mehr einem Bruchteil des 

eigentlichen Wertes des Anwesens, sodaß dafür kein entsprechender Ersatz angeschafft 

werden konnte. In anderen Fällen wurden die Aussiedler mit arisiertem Grundvermögen 

abgefunden, das sie im Zuge der Rückstellung zurückgeben mußten; sie selbst erhielten dafür 

aber kein Ersatzgrundstück. 
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In den ersten Jahren nach dem Krieg anerkannten die Rückstellungskommissionen nach dem 

3. Rückstellungsgesetz, BGBL 54/1947, einen Rückstellungsanspruch von Personen, die zur 

Errichtung des Truppenübungsplatzes ausgesiedelt wurden. Allerdings konnten diese 

Erkenntnisse im Normalfall nicht exekutiert werden, weil nach dem Kontrollabkommen vom 

28. Juni 1946 eine Rückstellung, die deutsches Eigentum - das war bis zum Staatsvertrag der 

Truppenübungsplatz - betraf, eine seitens der Alliiertenkommission genehmigungspflichtige 

Maßnahme darstellte. 

Nach Abschluß des Staatsvertrages wurde mit dem 3. Staatsvertragsdurchführungsgesetz, 

BGBL 176/1957, die Rechtslage neu gestaltet, sodaß Vermögenswerte, die während der 

deutschen Besetzung Österreichs für Zwecke der Wehrmacht oder der Reichsverteidigung 

durch das Deutsche Reich erworben worden sind, nur mehr dann rückzustellen waren, wenn 

im Einzelfall die damals geltenden Gesetze mißbräuchlich angewendet worden waren oder der 

Eigentümer lediglich aufgrund politischer Verfolgung zur Veräußerung genötigt worden war. 

Soweit solche Vermögenswerte aufgrund des Art. 22 des Staatsvertrages in das Eigentum der 

Republik Österreich übergegangen sind, waren sie zu veräußern, sofern sie nicht für Zwecke 

der Republik Österreich benötigt wurden. 

Die land- oder forstwirtschaftlichen Vermögenswerte wurden im landwirtschaftlichen 

Siedlungsverfahren vergeben, wobei zum begünstigten Personenkreis nach den gesetzlichen 

Tatbeständen auch solche gehörten, die ihr Vermögen wie die Aussiedler von Döllersheim 

verloren hatten. Allerdings existierte ein großer Gestaltungsspielraum der Behörden und 

waren auch andere, insbesondere agrarische Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Aus diesen 

Gründen konnten nicht alle bis dahin noch nicht entschädigten Aussiedler aus dem 

Döllersheimer Raum auf diesem Wege eine Abfindung erlangen. 

Von den Grundflächen des Truppenübungsplatzes Döllersheim wurden 550 ha als für Zwecke 

der Republik nicht benötigt rückgestellt, im übrigen wurde der Truppenübungsplatz 

Döllersheim zum "TÜPI Allentsteig". Die Windhag'sche Stipendienstiftung, der ebenfalls 

Grundvermögen zur Errichtung des Truppenübungsplatzes entzogen worden war, erhielt 

aufgrund eines Vergleiches mit der Republik Österreich 1959 etwa das Dreifache des 

verlorenen Grundvermögens zurück. 

Insgesamt ist daher festzustellen, daß es im Zusammenhang mit der Aussiedlung zur 

Errichtung des Truppenübungsplatzes zu großen Ungerechtigkeiten gekommen ist. 

Überlebende der Aussiedler haben sich daher mit einer Bürgerinitiative an das Parlament 

gewandt. in der sie eine Entschädigung fordern. Der Bürgerinitiative geht es dabei eher um 

eine moralische Anerkennung des ihnen widerfahrenen Unrechts; so schlägt sie vor, an 

"Zuschüsse für die Renovierung und Instandhaltung kultureller Bauten und Anlagen im 
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Bereich der 'Alten Heimat' (z. B. Kirche und Friedhof Döllersheim) ebenso zu denken wie an 

Stipendien für die Rechtsnachfolger der Geschädigten oder vergleichbare soziale Leistungen." 

Auch wenn Erwerbungen für militärische Zwecke in allen Ländern üblich sind und hiefür 

gesetzliche Grundlagen zur Verfügung stehen, kann nicht übersehen werden, daß gerade die 

Errichtung des Truppenübungsplatzes Döllersheim vor dem Hintergrund der Kriegspolitik des 

Dritten Reiches zu sehen ist. So stellte die Oberste Rückstellungskommission ua. fest: "Die 

militärischen Bedürfnissen dienende Erwerbung von Grundstücken ist, wenn zufolge ihres 

'gigantischen Ausmaßes' (TÜPI Döllersheim) der Zusammenhang mit der Kriegspolitik des 

Hitlerregimes unverkennbar ist, als Vermögensentziehung zu werten." Das Dokumentations ... 

archiv des Österreichischen Widerstandes meint in einer vom Ausschuß für Petitionen und 

Bürgerinitiativen eingeholten Stellungnahme lapidar: "Die Aussiedlung ist als ein Akt 

nationalsozialistischer Politik und Verfolgung bzw. verbrecherische Maßnahme des 

Nationalsozialismus zu qualifizieren;" 

Nach Auffassung dreier im Ausschuß für Petitionen und Bürgerinitiativen vertretener 

Fraktionen ist es daher eine Frage der Gerechtigkeit, daß die bisher noch nicht oder völlig 

unzureichend entschädigten Aussiedler eine zumindest moralische Wiedergutmachung in der 

von ihnen vorgeschlagenen Weise erfahren. 

Die unterzeichneten Abgeordneten, darunter die Fraktionsführer von SPÖ, ÖVP und Grünen 

im Ausschuß für Petitionen und Bürgerinitiativen sowie eine Vertreterin des Liberalen 

Forums, richten an den Bundesminister für Arbeit und Soziales daher nachstehende 

1. Welche Gruppen von Geschädigten aus der NS-Zeit sind Ihnen bekannt, die für das 

ihnen widerfahrene Unrecht nicht oder völlig unzureichend entschädigt wurden? 

2. Gibt es in Ihrem Ressort Bestrebungen, für Entschädigungen an solche Personen eine 

gesetzliche Grundlage zu schaffen? 

3. Wie könnte eine derartige gesetzliche Grundlage aussehen? Könnte in Ihrem Ressort 

eine derartige gesetzliche Grundlage ausgearbeitet werden? Wieviel Zeit würde dies 

in Anspruch nehmen? 

4. Ist abschätzbar, welche finanziellen· Mittel für derartige Entschädigungen erforderlich 

wären? 
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